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1. Die Beant,·1ortung der :h':i;agc nach oincr:1 erhöhten
Blutdruck setzt an sich voraus, daß man v1eiß, ,10.s unter 
e r höh tem Blutdruck zu verstehen ist. Der Veroichcr
tc muß do.für die für sein Lebensalter als normal angesehe
nen Werte und die bei ihm tatsächlich gemessenen rlertc 
kennen, die er von seiner:i Arzt in der Regel nur auf aus
drllckliches Verlangen erfahren ,-,ird. Er ,1ciß im �llgemci
nen nur, ob sein Arzt bei ihm erhöhten Blutdruck fcatgc
stcllt und ihn deshalb behandelt hat. So ist es noch den 
Feststellungen des Berufungsgerichts auch hier gewesen. 
Dr. � hat dem Versicherten keine Blutdruckzahlen 
genannt, ihm. aber "mal gesagt, sein .Blutdruck sei roicn
lich hoch", und ihm deshnlo blutärucknenkcndc Mittel vcr
ordnet u Das reicht aber entgegen der Auffasnung des Eeru
fungsgcrichts noch nicht aus, um ä.io im ür�tlicllcn Zcugnio 
gestellte Frage nach erhöhtem Blutdruck bcnntuortcn zu 
können. Denn nach dem vollständigem Inhalt der Frage hatte 
der Versicherte anzugeben, ob er an erhöhtem Blutdruc.k o.la 
"' K r a n � h e i t g e 1 i t t e n h a t o d e r 
1 c i d e t 11 • Hierqnter fällt ein Hochdruclt l e i d e n � 
nicht aber gelegentliche Blutdrucksteigerungen, dio du1:ch 
:psychisch und vegetativ ,·,irksnrae E i n f 1 ü s o e d e s 
t ä g 1 ic h e n Lebe n s  , z. B. durch aufreibende 
3crufsa.rbei t, Mangel on Erholung, hervorgeru·fen sein 
::önncn (zu diesem Unterochicd vgl. Denn:i.gf·_. Lehrbuch der 
Inneren Medizin 5. Aufl. I, 830/31) 0 Ob das-eine oder das 
�ndcrc vorli�gt, kann nur der Arzt beurteilen. 

Das l3cruf'ungsgeric�t hat dazu_ Dr. S- der von
1952 bis 1962 Hauoarzt deo Versicherten ge\·reson •üJt·, nls 
Zeugen gchört o Er hat in Eestittigung seiner eidlichen Aus
sage vor den Landgericht bekundet: Der Versicherte sei 
wegen �1ciner Fettleibigkeit zu ihm ge1rnmmen und habe Mit
tel zur Gewichtsabnahme erpetcn und erhalten" Seit 1959 





- 10 -

don Versicherten vorher behandelt und bei der Ausfüllung 

des ärztlichen Zeugnisses beraten hat, richtig gewesen 

iat. Die Ant\·rort ist auch nicht deshalb unrichtig, weil, 

vrie das Beru.fungsgcricht meint, die Beschtrc:r:den, die der 
Facharzt im Augus-t 1962 als Anzeichen erristha.fter Erkran

kung diugnootiziert h_at, schon im Juni 1962 vorgclegcm 
l'üi.ttcno nach dem Inhalt der hier geatellten :!!'rage kommt 
es darauf nicht an. bntocheidend ist vielmehr� ob der 

Versicherte sich bei Aufnahme des ärztlichen Zeugnisses 

seines erhöh·ten Blutdruckes o. l .s K r a n k h e i t 
e c h o n b e w u ß t ge-i.·res0n i"st a Einen Gef'nhrumstand, 

d·cn der Versicherte noch nicht kennt, kann er nicht an
zeigen (BGH L!,! Ur. 1 zu § 153 VVG = VersR 1967, 56, 58 \." 

2. Ist der Ver::iicherte i'ür die :BeantHortung einer
Frage des versicherers letzthin auf die Beurteilung des 
ihn bchandelnö.en oö.er oeratencien Arztes angewiesen, so 
erstattet er keine unrichtige Anzoige, soweit er sich, 
Hie hier, an die ihm bekannte Beurteilung des tirz·teo hfll t. 
Das gilt entsprechend auch für die unter�lieoenc Anzeige 

der Bcschuerden, über die der Versicherte 11ach den Fest
stclltmgen des :Berufungsgerichts schon vor dem 14. Juni 

1962 geklagt hat, 1-"rie Kopfschmerzen, Schu�ndclanfälle, 

Ango·t;gefUhle und Nichteinschlafenkönnen. Hiernach ist 
in ür2tlichen Zeugnis mit Ausnahme der nicht einschl�gi

gcn Frage lfro 3 a (siehe daztl -]II} nicht ausdrücklich 

gefragt 1-rorden� Hinsichtlich dieser Umstände hätte dem 

\"ersichez:tcm aber eine Anzeigepflicht obgelegen, \'Jenn 
e:::- d�rin entueder eine "ErlQ.'ankung der Kreislauforgune" 

(Hr. 3 d) oder eine "sonstige Krankheit" {Nr • .3 n} ge
cchcn hätteo Hierzu hat fllr den Versichertem indes 1<cin 

Mila.13 bestanden, ,-,eil er nach der Diagnose seines Haus

arztco nicht ge-...mßt hat, daß seine BeschHerden irgendeine 

cx-nc�chufte Krankheit indizieren ki.itmten. 
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V. Nach alledem hat der Ehemann der Klägerin die vor-

vertragliche Anzeigepflicht, die er als Versicher_ter ge

genüber der Beklagten zu crfilllen hatte, nicht vcrlet?.t o

Infolgedessen ist die Beklagte nicht berechtigt gm·roscn,

vom Vertrage zurückzutreten; sie ist zur Leistung ve-,:.

pflichtet geblicben o

·Das Landgericht hat daher zu Recht der Klage

stattgegeben. Seino Entscheidung ist unter Aufhebung 

des Be�ufungourteils wiederhcrzuatelleu o

. Die Beklagte hat nach den§§ 91 und 97 ZPO die 

Kosten des Berufungs- und des Revioionsrechtazuges:z�
trageno 

Dro Fischer . Dr. Kuhn Liesecke 

Dr. J3uk0\·1 Stimpel 


